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VII

Vorwort zur 2.Auflage

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage ist etwa ein Jahr vergangen, in dem eine
Vielzahl von Maßnahmen der Bundesregierung und des Gesetzgebers zur Bekämp-
fung der Auswirkungen der Pandemie getroffen wurden. Auch die Gesetze zur
Abmilderung der Folgen der Pandemie waren davon betroffen. Zudem gab es erste
Rechtsprechung.

Insbesondere zwei Themen haben die Rechtswissenschaft bewegt: Das
COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz und die mögliche Minderung der Gewer-
bemiete. Das COVInsAG ist vor diesem Hintergrund weiter in den Fokus gerückt
und das spiegelt sich nun auch im leicht angepassten Titel des Werkes wider. Auch
wenn seit dem 1.Mai 2021 die frühere, bis Ende Februar 2020 geltende Rechtslage
zur Insolvenzantragspflicht wiederhergestellt wurde, behält die Erläuterung des
Gesetzes ihre Bedeutung, ja: für die Praxis kommt dem Gesetz sogar nach diesem
Datum erst gesteigerte Relevanz zu. Erst wenn die Insolvenzverfahren wieder zu-
nehmen, gerät nämlich die Frage in das Blickfeld, ob die jeweilige Geschäftsleitung
ihrer Pflicht zur frühzeitigen Antragstellung nachgekommen ist oder ob diese
Pflicht womöglich nicht bestand. Daran knüpfen sich vielfältige zivil- und straf-
rechtliche Konsequenzen für die handelnden Personen.

Das Thema Gewerbemiete wurde, nachdem der Gesetzgeber sich seiner im
Dezember 2020 kurzfristig angenommen hatte, nun auch in diesem Werk ergänzt,
wo sich eine umfangreiche Kommentierung des Art. 240 § 7 EGBGB findet.

Auch das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“
und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Stark-
regenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze
(Aufbauhilfegesetz 2021 – AufbhG 2021) vom 10.9.2021 wurde mit einer Teil-
kommentierung von dessen Artikel 7 – Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung
der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 –
in das Werk aufgenommen. Die dortigen Regelungen zur partiellen Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht weisen nämlich vielfältige Parallelen zumCOVInsAG auf.

Herausgeber und Autoren hoffen, dem Praktiker durch die umfassende Kom-
mentierung der COVID-19-Sondervorschriften Hilfestellung beim Umgang mit
dieser besonderen Materie gegeben zu haben.

Hamburg/Hannover, im Oktober 2021 Volker Römermann
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